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Die Mitglieder des Versorgungswerkes wählen in der Zeit vom 1. März bis 31. März 2011 die 
Vierte Vertreterversammlung des Versorgungswerkes im Wege der Briefwahl.  
Die Vertreterversammlung wird in ihrer Sitzung am 7. September 2010 eine neue Wahlordnung 
beschließen. Danach soll, anders als in allen Vorjahren, bei dieser Wahl nicht der Vorstand die 
Aufgabe der Wahlleitung wahrnehmen, sondern der einzusetzende Wahlausschuss. Die drei 
Mitglieder und je ein/e Stellvertreter(in) sollen auf Vorschlag der Vertreterversammlung von 
dieser gewählt werden.  
Im Namen der amtierenden Dritten Vertreterversammlung bitte ich interessierte Mitglieder des 
Versorgungswerkes, sich zur Wahl als Mitglied des Wahlausschusses aufstellen zu lassen.  
Aus allen eingehenden Meldungen wird eine Vorschlagsliste erstellt, aus der die Vertreterver-
sammlung in ihrer Sitzung am 7. September 2010 die Mitglieder des Wahlausschusses und ihre 
Stellvertreter(innen) wählen wird.  

Welche Aufgaben hat der Wahlausschuss? 

Der Wahlausschuss hat die Wahl zur Vertreterversammlung zu leiten. Er ist für die ordnungsge-
mäße Vorbereitung und Durchführung nach Maßgabe der Wahlordnung verantwortlich. Hierzu 
gehören unter anderem die Erstellung der Wahlbekanntmachung und des Wählerverzeichnis-
ses, die Annahme und Prüfung von Wahlvorschlägen, die Versendung der Briefwahlunterlagen 
sowie die Feststellung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses. Die Geschäftsstelle des 
Versorgungswerkes steht zur logistischen und technischen Unterstützung zur Verfügung. Für die 
gesamte Abwicklung des Wahlverfahrens werden die Mitglieder des Wahlausschusses voraus-
sichtlich an mehreren Sitzungen in der Zeit von September 2010 bis Mai 2011 teilnehmen müs-
sen. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich.  

Wer kann in den Wahlausschuss gewählt werden? 

Jedes wahlberechtigte und zur Vertreterversammlung wählbare Mitglied des Versorgungswerkes 
kann in den Wahlausschuss gewählt werden. Die Kandidatur zur Vertreterversammlung schließt 
die Mitgliedschaft im Wahlausschuss allerdings aus.  
Wünschenswert wäre, wenn Interessent(inn)en über eine gewisse Erfahrung in Gremienarbeit 
verfügten.  

Wie kann ich mich aufstellen lassen? 

Interessierte Mitglieder melden sich bitte bis zum 3. September 2010 telefonisch, per Post, Fax 
oder E-Mail beim  

Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin 
Schlüterstraße 42 

10707 Berlin 
Telefon:+49 (0)30 88 71 82 50 

Telefax:+49 (0)30 88 71 82 579 
E-Mail: sekretariat@b-rav.de 

 
Wir freuen uns auf Ihr Engagement! 
 

Dr. Sebastian Wille 
Vorsitzender der Vertreterversammlung 

Wahlen zur Vierten Vertreterversammlung  
Aufruf für den Wahlausschuss  


